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An die Mähdresch-Kunden

Es sind zur Zeit Bestrebungen im Gange, um das Zoll-Rückvergütungs-
verfahren auf den zu landw. Zwecken verwendeten Treibstoffen zu vereinfachen

und den Gegebenheiten der Praxis noch besser anzupassen. Auf
Grund der in den letzten 3 Jahren gesammelten Erfahrungen dürfte dies in

vielen Fällen nun möglich werden.

Im Zuge dieser vorgesehenen Vereinfachungen werden u.a. auch die
Zollrückvergütungen für die sog. Drittmannsarbeiten (Lohnarbeiten) eine
Aenderung erfahren. Die Lohnunternehmer werden zum ersten Mal für das
Jahr 1965 für Lohnarbeiten keine Zoll-Rückvergütung mehr erhalten,
sondern nur noch für die Arbeiten auf dem eigenen oder gepachteten Boden.
Insofern sie nicht aus andern Gründen verpflichtet sind, eine Verbrauchskontrolle

zu führen, müssen sie über die sog. Lohnarbeiten keine Kontrolle
mehr führen und hiefür auch keine Unterschriftenbestätigung mehr
einholen. Die Zoll-Rückvergütung für die ausgeführten Lohnarbeiten muss
nämlich inskünftig der Landbesitzer oder -pächter anfordern.

Der Lohnunternehmer sieht sich daher gezwungen, den Mehrpreis, den
er nunmehr auf den Treibstoffen bezahlen muss, in Form eines Zuschlages
auf den durch das IMA errechneten Gebührenansätzen 1965 zu erheben.
Dieses Vorgehen entlastet, wie bereits erwähnt, den Unternehmer und den
Kunden vom Führen zusätzlicher Formulare und vom Anbringen von
Unterschriften.

Wir bitten die Mähdresch-Kunden um Verständnis, verweisen auf die
zulässigen Aufschläge (Seite 507) und laden die Kunden ein, die Rückvergütung

für alle durch Lohnunternehmer ausgeführten Arbeiten nötigenfalls
auf Zollrückvergütungs-Gesuch geltend zu machen. Man studiere zur
gegebenen Zeit (Mitte Dezember 1965 — Mitte Januar 1966) die neuen
Instruktionen gut und lasse sich durch die zuständige Sektion des Traktorverbandes

oder direkt durch die Eidg. Oberzolldirektion in Bern genügend
beraten.

Ab 1966 werden die Gebührenansätze des IMA vermutlich auf Grund des
vollen (hochverzollten) Treibstoffpreise errechnet werden.
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